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1. Allfälllge Stichwahl für die Mitglieder des Ständerats am 
1 0 9 8 20. November 2011 

2. Verzicht auf eine eidgenössische und kantonale Volksabstimmung am 
27. November 2011 

1. Allfällige Stichwahl für die Mitglieder des Ständerats 

Eine allfällige Stichwahl für die Mitglieder des Ständerats findet am 20. November 2011 statt. 

2. Keine eidgenössische und kantonale Volksabstimmung am 27. November 2011 

Der Regierungsrat des Kantons Bern legt fest, dass am 27. November 2011 keine eidgenössische 
Volksabstimmung stattfindet. 

Am gleichen Tag wird im Kanton Bern ebenfalls keine kantonale Volksabstimmung durchgeführt. 

Es wird auf folgende Rechtsgrundlagen hingewiesen: 

- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993, 

- Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR), 

- Dekret vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (DPR), 

- Verordnung vom 10. Dezember 1980 über die politischen Rechte (VPR), 

- Verordnung vom 10. Dezember 1980 über das Stimmregister. 

Die Stimmausschüsse werden angewiesen, die Ausmittlung der Abstimmungs- und Wahlergeb­
nisse bei einer allfälligen Stichwahl Ständerat am 20. November 2011 nach folgenden Prioritäten 
vorzunehmen: 

1. Kantonale Wahl -> sofortige telefonische Meldung 
an das Regierungsstatthalteramt 

2. Allfällige Gemeindeabstimmungen und -wählen 

An die Staatskanzlei 

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber: 

Geht an die Regierungsstatthalterämter zuhanden der Gemeindebehörde DOCSSTA-369593-v1-RRB_Stichwahl_vom_20_11_11_und_Abstimnnijng_vom_27_11_11 DOC 


